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Text 

Gesundheitsschutz im Ernährungsbereich 

§ 3. (1) Es ist ein hohes Niveau des Gesundheitsschutzes anzustreben; dabei ist nach den 
Grundsätzen der Risikoanalyse vorzugehen, außer wenn dies nach den Umständen oder der Art der 
Maßnahme unangebracht wäre. 

(2) Die Risikobewertung beruht auf dem neuesten zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand und ist in einer unabhängigen, objektiven und transparenten Weise vorzunehmen. 

(3) Beim Risikomanagement sind die Ergebnisse der Risikobewertung und allenfalls dafür 
vorliegende Gutachten der Europäischen Lebensmittelbehörde und der Agentur sowie andere 
sachdienliche Faktoren zu berücksichtigen. 


